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1 Der im vorliegenden Addendum enthaltene Teil des Protokolls des Rates unterliegt nicht der 

Geheimhaltung und wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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Tagesordnungspunkte, die die endgültige Annahme von Rechtsakten des Rates betreffen: 

Der Öffentlichkeit zugänglicher Teil des Protokolls  

 

A-Punkte (Liste: Dok. 6223/10 PTS A 8) 

 

Bei der endgültigen Annahme der A-Punkte, die Rechtsetzungsakte betreffen, ist der Rat 

übereingekommen, folgenden Text in das vorliegende Protokoll aufzunehmen: 

 

2. Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) (kodifizierte Fassung) 

PE-CONS 3683/09 CODIF 135 AUDIO 52 TELECOM 243 CONSOM 215 
 PI 120 CODEC 1300 

 

Der Rat hat die oben genannte Richtlinie gemäß Artikel 251 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich des 

EG-Vertrags angenommen (Rechtsgrundlage: Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 62 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union). 

 
 
 
 
 

    


